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Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Farnstädt 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß §3 Abs.1 BauGB 

vorhabenbezogener Bebauungsplan für das Sondergebiet 
„Tierhaltung“ 

 
 
1. Anlass und Ziel der Planung 
Die Querfurter Frischei GmbH & Co. KG plant den Bau einer Legehennenanlage, bestehend aus 
einem Stall mit insgesamt 45.000 Tierplätzen, zur Produktion von Freilandeiern gemäß 
Eiervermarktungsnorm. Da an den derzeitigen Produktionsstandorten die notwendige  
Auslauffläche von ca. 18 ha für diese Haltungsform nicht gegeben ist, muss im Außenbereich ein 
neuer Standort erschlossen werden. Das BauGB in seiner gültigen Fassung fordert für die 
gewerbliche Tierhaltung im Außenbereich einen (vorhabenbezogenen) Bebauungsplan. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst folgende  
Flurstücke der Gemarkung Farnstädt, Flur 1:    3/1, 3/2, 4/1 und 61/3 
 

 
 
Lage des Plangebietes (unmaßstäblich – Quelle: www.bing.com) 

Plangebiet 
Sondergebiet „Tierhaltung“ 
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Planauszug: 
 
 

 
 
 
 
 
Planauszug: Vorentwurf des Bebauungsplans, Stand Oktober 2014 (ohne Maßstab) 
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2. Frühzeitige Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs.1 BauGB 
Gem. § 3 Abs.1 BauGB soll die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der  
Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung informiert werden.  
Der betroffenen Öffentlichkeit wird mittels Auslegung die Gelegenheit zur Abgabe einer  
Stellungnahme und Erörterung in angemessener Frist gegeben. 
 
Zu diesem Zweck wird der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
Sondergebiet „Tierhaltung“ Farnstädt mit Begründung, Umweltbericht und  
Grünordnungsplan, Stand Oktober 2014,  vom 01.12.2014 bis einschließlich 15.12.2014 
in der Verbandsgemeinde Weida-Land, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf im  
Zimmer 2 des Nebengebäudes während der Dienststunden 
 
Montag  von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr 
Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr  
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr u. 14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen zum Vorentwurf  
schriftlich oder während der regulären Öffnungszeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.  
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den  
Bebauungsplan für die Sondergebietsfläche „Tierhaltung“ unberücksichtigt bleiben. 
 
 
Farnstädt, den 19.11.2014 
 
 
 
Mylich 
Bürgermeister       - Siegel - 
 
 


